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Vorläufige Geschäftsordnung 
für die ordentliche Mitgliederversammlung 2009 

 
 
 
I. Anträge  und Abstimmungen 
 
1. Die Reihenfolge der zu einer Sache zur Abstimmung kommenden Anträge ist vor der 
 Abstimmung  bekannt zu geben. Über den weitestgehenden Antrag ist stets zuerst 
 abzustimmen. Wird dieser Antrag angenommen, entfallen alle anderen 
 Abstimmungen. Jeder Antrag ist vor der Abstimmung nochmals zu verlesen. 
 2.  Bei Anträgen kann ein Mitglied dafür und ein Mitglied dagegen sprechen, danach 
 wird über die formulierten Anträge abgestimmt. 
 3.   Die Redezeit in der Diskussion beträgt 5 Minuten. 
 4.  Satzungsänderungen erfordern die 2/3 Mehrheit der erschienenen Mitglieder. Über 
 die übrigen Anträge wird mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
 entschieden. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 
 5.   Das Ergebnis der Abstimmung ist protokollarisch festzuhalten. 
 
 
 II  .  Worterteilung 
 
1.  In der Aussprache kann sich jedes Clubmitglied beteiligen. Das Wort wind ihm durch 
 den Versammlungsleiter erteilt. 
2.   Der Versammlungsleiter kann außer der Reihe das Wort ergreifen. 
3.  Antragsteller oder Berichterstatter erhalten als erste und letzte das Wort. 
4.   Redner, die nicht zur Sache sprechen, sind durch den Versammlungsleiter zur 
 Ordnung zu rufen. 
 
 
III . Niederschriften 
 
1.  Über die Versammlung ist ein Protokoll anzufertigen. Es ist vom Versammlungsleiter 
 und dem Protokollanten zu unterzeichnen. 
2.  Beschlüsse sind wörtlich in die Niederschrift aufzunehmen. Das 
 Abstimmungsergebnis ist festzuhalten. 
 


